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anerkennend, dass Nepal seine finanziellen Zusagen
rechtzeitig erfüllt hat, um den Betrieb des Regionalzentrums
zu ermöglichen,

1. bringt ihre Befriedigung über die Aktivitäten zum
Ausdruck, die das Regionalzentrum der Vereinten Nationen
für Frieden und Abrüstung in Asien und im Pazifik im ver-
gangenen Jahr durchgeführt hat, und bittet alle Staaten der
Region, die Aktivitäten des Zentrums weiter zu unterstützen,
so auch indem sie sich nach Möglichkeit weiter daran beteili-
gen und Punkte zur Aufnahme in das Aktivitätenprogramm
des Zentrums vorschlagen, um zur Durchführung von Maß-
nahmen im Dienste des Friedens und der Abrüstung beizutra-
gen;

2. spricht der Regierung Nepals ihren Dank dafür
aus, dass sie durch ihre Zusammenarbeit und finanzielle Un-
terstützung den Betrieb des neuen Büros des Regionalzen-
trums von Katmandu aus ermöglicht hat;

3. spricht dem Generalsekretär und dem Sekretariats-
Büro für Abrüstungsfragen ihre Anerkennung dafür aus, dass
sie die notwendige Unterstützung gewähren, um den rei-
bungslosen Betrieb des Regionalzentrums von Katmandu aus
sicherzustellen und die Voraussetzungen für ein wirksames
Arbeiten des Zentrums zu schaffen;

4. appelliert an die Mitgliedstaaten, insbesondere
diejenigen in der asiatisch-pazifischen Region, sowie an die
internationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisatio-
nen und Stiftungen, freiwillige Beiträge, die einzige Mittel-
quelle des Regionalzentrums, zur Stärkung und Durchfüh-
rung des Aktivitätenprogramms des Zentrums zu leisten;

5. bekräftigt ihre nachdrückliche Unterstützung für
die Rolle, die das Regionalzentrum bei der Förderung der Ak-
tivitäten der Vereinten Nationen auf regionaler Ebene zur
Stärkung des Friedens, der Stabilität und der Sicherheit bei ih-
ren Mitgliedstaaten spielt;

6. unterstreicht die Bedeutung des Katmandu-Pro-
zesses für den Aufbau der Praxis eines gesamtregionalen Si-
cherheits- und Abrüstungsdialogs;

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

8. beschließt, den Punkt „Regionalzentrum der Ver-
einten Nationen für Frieden und Abrüstung in Asien und im
Pazifik“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechsundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 65/84

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 8. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/411,
Ziff. 22)272.

65/84. Regionale vertrauensbildende Maßnahmen:
Aktivitäten des Ständigen beratenden
Ausschusses der Vereinten Nationen für
Sicherheitsfragen in Zentralafrika

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen Resolu-
tionen, insbesondere die Resolution 64/61 vom 2. Dezember
2009,

sowie unter Hinweis auf die auf ihrer zehnten Sonderta-
gung, der ersten Sondertagung über Abrüstung, verabschiede-
ten Leitlinien für die allgemeine und vollständige Abrüstung,

eingedenk dessen, dass der Generalsekretär am 28. Mai
1992 den Ständigen beratenden Ausschuss der Vereinten Na-
tionen für Sicherheitsfragen in Zentralafrika eingesetzt hat,
dessen Aufgabe darin besteht, die Rüstungsbegrenzung, die
Abrüstung, die Nichtverbreitung und die Entwicklung in die-
ser Subregion zu fördern,

in Bekräftigung dessen, dass der Ständige beratende
Ausschuss die Aufgabe hat, in Zentralafrika Aktivitäten zum
Wiederaufbau und zur Förderung des Vertrauens zwischen
seinen Mitgliedstaaten durchzuführen, so auch durch Maß-
nahmen zur Vertrauensbildung und Rüstungsbegrenzung,

überzeugt, dass die durch die Abrüstung, insbesondere
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richts des Generalsekretärs über Konfliktursachen und die
Förderung dauerhaften Friedens und einer nachhaltigen Ent-
wicklung in Afrika276 am 16. beziehungsweise 18. September
1998 verabschiedet hat,

betonend, dass die Konfliktverhütungs- und Friedenssi-
cherungskapazität Afrikas gestärkt werden muss, und die en-
ge Zusammenarbeit begrüßend, die die Vereinten Nationen
und die Wirtschaftsgemeinschaft der zentralafrikanischen
Staaten zu diesem Zweck eingegangen sind,

1. bekräftigt ihre Unterstützung für die Bemühungen
um die Förderung vertrauensbildender Maßnahmen auf regio-
naler und subregionaler Ebene, mit dem Ziel, Spannungen
und Konflikte in Zentralafrika abzubauen und dauerhaften
Frieden, anhaltende Stabilität und eine nachhaltige Entwick-
lung in der Subregion zu fördern;

2. bekräftigt, wie wichtig die Abrüstungs- und Rüs-
tungsbegrenzungsprogramme in Zentralafrika sind, die von
den Staaten der Subregion mit Unterstützung der Vereinten
Nationen, der Afrikanischen Union und anderer internationa-
ler Partner durchgeführt werden;

3. begrüßt es, dass die Mitgliedstaaten des Ständigen
beratenden Ausschusses der Vereinten Nationen für Sicher-
heitsfragen in Zentralafrika am 30. April 2010 das Zentral-
afrikanische Übereinkommen zur Kontrolle von Kleinwaffen
und leichten Waffen, deren Munition und aller Teile und
Komponenten, die zur Herstellung, Instandsetzung und Mon-
tage dieser Waffen verwendet werden können, genannt Über-
einkommen von Kinshasa277, verabschiedet haben, und legt
den interessierten Ländern nahe, seine Durchführung finanzi-
ell zu unterstützen;

4. begrüßt außerdem die Abhaltung der subregiona-
len Tagung über Kleinwaffen und leichte Waffen am 24. und
25. April 2010 in Kinshasa;

5. begrüßt ferner die aktive Beteiligung mehrerer
dem Ständigen beratenden Ausschuss angehörender Minister
an der vom 14. bis 18. Juni 2010 in New York abgehaltenen
vierten Zweijährlichen Tagung der Staaten zur Prüfung der
Durchführung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Be-
kämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten;

6. legt den Mitgliedstaaten des Ständigen beratenden
Ausschusses nahe, die auf ihren Ministertagungen verab-
schiedeten Aktivitätenprogramme durchzuführen;

7. legt den Mitgliedstaaten des Ständigen beratenden
Ausschusses außerdem nahe, sich weiter darum zu bemühen,
den Frühwarnmechanismus für Zentralafrika als ein Instru-
ment zur Analyse und Überwachung der politischen Lage in
der Subregion im Rahmen der Verhütung von Krisen und be-
waffneten Konflikten voll funktionsfähig zu machen, und er-

sucht den Generalsekretär, die notwendige Unterstützung für
den reibungslosen Betrieb dieses Mechanismus zu gewähren;

8. appelliert an die internationale Gemeinschaft, die
betreffenden Staaten bei ihren Anstrengungen zur Durchfüh-
rung von Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und Wiederein-
gliederungsprogrammen zu unterstützen;

9. appelliert außerdem an die internationale Gemein-
schaft, die im Rahmen des Durchführungsplans für das Über-
einkommen von Kinshasa unternommenen Anstrengungen
der Mitgliedstaaten des Ständigen beratenden Ausschusses zu
unterstützen;

10. ersucht den Generalsekretär und das Amt des Ho-
hen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, den Län-
dern Zentralafrikas auch weiterhin dabei behilflich zu sein,
die Probleme der Flüchtlinge und Vertriebenen in ihrem je-
weiligen Hoheitsgebiet anzugehen;

11. ersucht den Generalsekretär und die Hohe Kom-
missarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, auch
weiterhin ihre volle Unterstützung für den ordnungsgemäßen
Betrieb des Subregionalen Zentrums für Menschenrechte und
Demokratie in Zentralafrika zu gewähren;

12. erinnert die Mitgliedstaaten des Ständigen bera-
tenden Ausschusses an die Verpflichtungen, die sie mit der
Verabschiedung der Erklärung über den Treuhandfonds für
den Ständigen beratenden Ausschuss der Vereinten Nationen
für Sicherheitsfragen in Zentralafrika (Erklärung von Libre-
ville)278 am 8. Mai 2009 eingegangen sind, und bittet die Mit-
gliedstaaten des Ausschusses, die noch nicht zu dem Treu-
handfonds beigetragen haben, dies zu tun;

13. fordert die anderen Mitgliedstaaten sowie die zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen nach-
drücklich auf, die Tätigkeit des Ständigen beratenden Aus-
schusses durch freiwillige Beiträge zu dem Treuhandfonds
wirksam zu unterstützen;

14. bekundet dem Generalsekretär ihre Befriedigung
über seine Unterstützung für die Neubelebung der Tätigkeit
des Ständigen beratenden Ausschusses und ersucht ihn, auch
weiterhin die Hilfe bereitzustellen, die erforderlich ist, um
den Erfolg der regelmäßigen halbjährlichen Ausschusstagun-
gen zu gewährleisten;

15. bekundet dem Generalsekretär außerdem ihre Be-
friedigung über seine Unterstützung für die Einrichtung eines
Regionalbüros der Vereinten Nationen für Zentralafrika und
begrüßt es, dass der Sicherheitsrat sich dafür ausgesprochen
hat;

16. fordert die Mitgliedstaaten des Ständigen beraten-
den Ausschusses nachdrücklich auf, im Einklang mit Resolu-
tion 1325 (2000) des Sicherheitsrats vom 31. Oktober 2000
eine Geschlechterkomponente in die verschiedenen Tagun-
gen des Ausschusses betreffend Abrüstung und internationale
Sicherheit aufzunehmen;

276 A/52/871-S/1998/318.
277 A/65/517-S/2010/534, Anlage. 278 A/64/85-S/2009/288, Anlage I.
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17. fordert den Generalsekretär auf, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

18. beschließt, den Punkt „Regionale vertrauensbil-
dende Maßnahmen: Aktivitäten des Ständigen beratenden
Ausschusses der Vereinten Nationen für Sicherheitsfragen in
Zentralafrika“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechs-
undsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 65/85

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 8. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/412,
Ziff. 13)279.

65/85. Bericht der Abrüstungskonferenz

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts der Abrüstungskonfe-
renz280,




